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Die Definition von „Nutzer “ des Europäischen Suchportals in Artikel 1 des Entwurfs der 
Durchführungsbeschlüsse umfasst nicht nur Behörden von Mitgliedstaaten oder Stellen der 
Union, sondern auch die Zentralsysteme des Einreise-/Ausreisesystems (EES), des Visa-
Informationssystems (VIS), des Europäischen Reiseinformations- und genehmigungssystems 
(ETIAS), der Europäischen Datenbank zum Abgleich der Fingerabdrücke von Asylbewerbern 
(Eurodac), des Schengen-Informationssystems (SIS), des Europäisches 
Strafregisterinformationssystems für Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN) und die 
Interoperabilitätskomponenten, nämlich den gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten und 
den Detektor für Mehrfachidentitäten. 
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